
Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage
BV/12/23/076
öffentlich

Bebauungsplan Nr. 42 für das Wohngebiet Friedrich-
Engels-Straße, August-Bebel-Straße, Ostseering, 

Ringstraße, Fasanenweg und Weidenstieg
Hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Organisationseinheit:

Bauwesen
Datum

02.05.2023
Bearbeiter:

Antje Burda
Verfasser:

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
(Vorberatung)

16.05.2023 Ö

Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen 
(Entscheidung) Ö

Sachverhalt:

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen verfolgt die Zielsetzung, die vorhandene 
Wohnnutzung im Plangeltungsbereich zu sichern. Es handelt sich um ein bereits bebautes 
Gebiet, das derzeit bauplanungsrechtlich nach § 34 BauGB zu beurteilen ist. 
Unter Berücksichtigung der Novellierung der Baunutzungsverordnung 2017 ergeben sich 
neue Möglichkeiten zur Errichtung von Ferienwohnungen auch in bestehenden 
Wohngebieten. Die Gemeinde befürchtet eine Verdrängung des Wohnens durch die 
Zunahme von Ferienwohnen innerhalb des Plangebietes. 
Die planerische Zielsetzung besteht darin, innerhalb des Plangebietes die Wohnnutzung zu 
sichern und dieser den Vorrang einzuräumen. Durch die Novellierung der 
Baunutzungsverordnung im Jahr 2017 ergeben sich Möglichkeiten zur Feinsteuerung der 
Zulässigkeit von Ferienwohnen innerhalb der Baugebiete (§ 13a BauNVO). 

Die vorhandenen Nutzungen wurden im Rahmen der Bestandsaufnahme ermittelt. Dabei 
wurden vom Amt Klützer Winkel sowie der Kurverwaltung Auskünfte zu Hauptwohnsitzen, 
Nebenwohnsitzen, Zweitwohnungssteuer, Fremdenverkehrsabgabe, Jahreskurabgabe, 
gewerblichen Anmeldungen sowie zur Vermietung/ Bettenanzahl ermittelt und ausgewertet. 
Zusätzlich wurde der genehmigte Bestand (Baugenehmigungen) über das Amt Klützer 
Winkel/ den Landkreis Nordwestmecklenburg erfasst und in die Auswertung einbezogen.
Die Ergebnisse bestätigen, dass Ferienwohnungen innerhalb des Plangebietes in einem 
großen Umfang zu finden sind. Nahezu auf jedem Grundstück sind Bewohner mit dem 
Hauptwohnsitz angemeldet; Nebenwohnungen bzw. Zweitwohnsitze sind kaum angemeldet.  

Mit dem Entwurf entscheidet die Gemeinde über die Festsetzungen zur Art der baulichen 
Nutzung und damit insbesondere zur Zulässigkeit der Ferienwohnungsnutzung. Das 
städtebauliche Konfliktpotenzial, welches das Nebeneinander von Wohnen und 
Ferienwohnen aufgrund der unterschiedlichen Schutzbedürfnisse birgt, soll möglichst 
minimiert bzw. gering gehalten werden. Die Gemeinde hat sich bereits mehrfach mit der 
Thematik auseinandergesetzt. Entsprechende Beschlüsse der Gemeindevertretung werden 
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mit der vorliegenden Planung berücksichtigt:
- 26. April 2018 – GV-Beschluss – Bebauungsplan Nr. 42 – Präzisierung der 

Entwicklungsziele,
- 31. Januar 2019 – GV-Beschluss – Städtebauliche Leitlinien zur Entwicklung und 

Steuerung von Ferienwohnungen, hier: Festlegung zur Art der Nutzung.
Darüber liegen die von der Gemeinde beauftragten "Städtebaulichen Leitlinien zur 
Entwicklung und Steuerung von Ferienwohnungen in der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen", Plan und Praxis GbR, Berlin, vom 22. März 2019, vor. 

Der Beschlussvorschlag berücksichtigt folgende Zielstellungen für das Baugebiet innerhalb 
des Geltungsbereiches:

- Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA, § 4 BauNVO), welches 
vorwiegend dem Wohnen dient.

- Gebäude mit ausschließlich Ferienwohnnutzung sollen unzulässig sein.  
- Ferienwohnungen sollen nur untergeordnet zur Hauptnutzung "Wohnen" in einem 

Gebäude zulässig sein. 
- Darüber hatte die Gemeinde in ihrem Beschluss vom 31.1.2019 formuliert, dass bei 

Bungalows auf dem Grundstück des Einfamilienhaus-Eigentümers Ferienwohnungen 
zulässig sein sollen. Die gewünschte Zulässigkeit lässt sich planungsrechtlich nicht 
mit dem Bebauungsplan regeln. So einen Fall könnte die Gemeinde ggf. in einem 
Befreiungsantrag gemäß § 31 Abs. 2 BauGB behandeln. 

- Davon abweichend werden die Gebiete mit Mehrfamilienwohnhäusern als gesonderte 
Teilgebiete des WA festgesetzt. Diese sollen dem Wohnen vorbehalten bleiben; hier 
sollen Ferienwohnungen unzulässig sein.

- In allen Wohngebäuden – Mehrfamilienwohnhäuser ausgenommen – soll es möglich 
sein untergeordnet zur Wohnnutzung eine Ferienwohnung einzurichten. 

- Die bauordnungsrechtlich genehmigten Nutzungen, so auch Ferienwohnnutzungen, 
genießen Bestandsschutz.

- Ferienwohnungen ohne Baugenehmigung: Es ist davon auszugehen, dass für bislang 
ungenehmigte Ferienwohnungsnutzungen eine Genehmigung beantragt werden 
kann. Sollten darüber hinaus Ferienwohnungen ohne Baugenehmigung bestehen, so 
soll der Eigentümer bis 31.12.2024 diese Nutzung beenden können. Für die 
vorhandene Nutzung ist als Stichtag der 31.12.2018 festgelegt worden und der 
Nachweis ist durch den Eigentümer zu erbringen, dass entsprechende Abgaben 
geleistet wurden und/ oder ein Vertrag mit einem Vermietungsservice besteht. Für 
eine planungsrechtliche Regelung im Bebauungsplan im Hinblick auf eine zeitliche 
Befristung der Nutzung illegaler Ferienwohnungen fehlt die Rechtsgrundlage.    

Gleichfalls ist durch die Gemeinde festzulegen, ob die Zulässigkeit von Nebenwohnungen/ 
Zweitwohnsitzen aufgrund negativer städtebaulicher Auswirkungen beschränkt werden soll. 

Die Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 42 im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 BauGB als einfacher Bebauungsplan erfolgt mit dem Ziel, ausschließlich die Art der 
baulichen Nutzung zu regeln. Es handelt sich um ein bereits bebautes Gebiet und die 
Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes soll der Bestandssicherung und der 
städtebaulichen Sicherung der Art der baulichen Nutzung dienen. Der Zulässigkeitsmaßstab 
von Vorhaben der sich aus der Eigenart der näheren Umgebung bereits ergibt, soll nicht 
wesentlich verändert werden.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB wird 
keine die Zulässigkeit von Vorhaben begründet die einer UVP-Pflicht unterliegen und es 
werden keine Beeinträchtigungen von Natura2000 – Gebieten begründet oder 
hervorgerufen. Von den Verfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB wird 
abgesehen.

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) ist ein WA (Allgemeines Wohngebiet) 
dargestellt. Der Bebauungsplan ist bei Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes als aus 
dem FNP entwickelt anzusehen.
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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt,

1. Das Nebenwohnsitze/ Zweitwohnsitze innerhalb des festgesetzten 
Allgemeinen Wohngebietes unzulässig sein sollen.

oder
2. Trifft keine Festsetzungen zur Zulässigkeit von Nebenwohnsitzen/ 

Zweitwohnsitzen innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes.

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B)
sowie die zugehörige Begründung werden gebilligt und zur öffentlichen 
Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 
Zusätzlich ist der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet 
einzustellen.

4. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 42 wird im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß 
§ 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

5. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 wird wie folgt begrenzt:
- im Nordwesten: durch die Klützer Straße (L 03),
- im Nordosten: durch das Grundstück der Grundschule Boltenhagen, das 

Grundstück Friedrich-Engels-Straße 4 und die Grundstücke 
Friedrich-Engels-Straße 3 und Rudolf-Breitscheid-Straße 10,

- im Südosten: durch den Weidenstieg und eine Fläche mit Gehölzen am
Weidenstieg,

- im Süden: durch landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie die Flächen 
des Bebauungsplanes Nr. 26 der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB am Planverfahren zu beteiligen.

7. Die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 42 
auf die Dauer eines Monats, mindestens für die Dauer von 30 Tagen,
ist gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

8. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Finanzielle Auswirkungen:
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Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
x durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:12/ 51101/ 56255000

durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 2023-05-05Boltg_B42_BV-Entwurf_A3A4 öffentlich

2 d2023-05-03-Bolte-B42-TextB-Entw-BV-1 öffentlich
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Ostseebad
Boltenhagen

Geltungsbereich 
des einfachen 
Bebauungsplanes Nr. 42
der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen

BESCHLUSSVORLAGE
ENTWURF

EINFACHEN BEBAUUNGSPLAN Nr. 42
DER GEMEINDE OSTSEEBAD BOLTENHAGEN 

FASANENWEG UND WEIDENSTIEG
IM VEREINFACHTEN VERFAHREN NACH 13 BauGB 

SATZUNG

Quelle: www.gaia-mv.de

5 von 16 in Zusammenstellung



6 von 16 in Zusammenstellung



7 von 16 in Zusammenstellung



8 von 16 in Zusammenstellung



9 von 16 in Zusammenstellung



10 von 16 in Zusammenstellung



ART DER BAULICHEN NUTZUNG

WA

I. FESTSETZUNGEN

besonderer Zweckbestimmung

Geh- und Radweg 

284/1

Kennzeichnung der Baugebiete mit lfd. Nr.1.1

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

SONSTIGE PLANZEICHEN

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,

Baugebietes

den einfachen Bebauungsplan Nr. 42 der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen

G+R
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Planungsstand: 16. Mai 2023 Entwurf - Beschlussvorlage 1

TEIL B TEXT
DEN EINFACHEN BEBAUUNGSPLAN Nr. 42

DER GEMEINDE OSTSEEBAD BOLTENHAGEN DAS WOHNGEBIET
FRIEDRICH-ENGELS- -BEBEL-

IM VEREINFACHTEN VERFAHREN NACH 13 BauGB 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

ALLGEMEINES WOHNGEBIET

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet
-
- - und

Speisewirtschaften sowie 
- kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

1.2

dauerwohnlichen Nutzung durch Personen dienen, die ihren Lebensmittelpunkt im
Ostseebad Boltenhagen haben, nicht hingegen Zweit-

1.3 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die
n Nutzungen

-
- Nr. 4 Gartenbaubetriebe,
- Nr. 5 Tankstellen,

nicht 

1.4 Im Allgemeinen Wohngebiet sind 13a BauNVO als 
zung

-

1.5 Im Allgemeinen Wohngebiet in den Teilbereichen WA 1.1 bis WA 1.13 sind 
Ferienwohnungen i. 13a BauNVO als

- Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes
g sig, wobei sich 

.
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Planungsstand: 16. Mai 2023 Entwurf - Beschlussvorlage 2

1.6 Im Allgemeinen Wohngebiet in den Teilbereichen WA 2.1, WA 2.2, WA 2.3, WA 2.4.
13a BauNVO als Unterart der na

- Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes

1.7 n
zugelassen werden:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes; ausgenommen Ferienwohnungen i. S. des 

13a BauNVO,
- , ausgenommen Ferienwohnungen i. S. 

13a BauNVO.

2.

2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet in den Teilbereichen WA 1.1 bis WA 1.13 wird die Zahl der 
Wohnungen in 

nd maximal 2 Wohnungen je Reihenhausscheibe 
begrenzt.

2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet in den Teilbereichen WA 1.1 bis WA 1.13 darf eine 

vorhanden sind. Die Ferienwohnung muss hinsichtlich ihrer 

II.

1. SATZUNG DER 
FESTSETZUNG UND ABRUNDUNG DES IM ZUSAMMENHANG BEBAUTEN 

AS GEBIET ORTSLAGE BOLTENHAGEN-

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 42
Geltungsbereich der rechtsverbindlichen "Satzung der Gemeinde Ostseebad 

en
iet Ortslage Boltenhagen 

Satzung gelten weiterhin. 

2. GESTALTUNGSSATZUNG DER GEMEINDE OSTSEEBAD BOLTENHAGEN
DAS GEBIET "SIEDLUNG FRIEDRICH-ENGELS-

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 42
Geltungsbereich der rechtsverbindlichen "Gestaltungssatzung der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen edlung Friedrich-Engels-

Gestaltungssatzung gelten weiterhin. 
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Planungsstand: 16. Mai 2023 Entwurf - Beschlussvorlage 3

3. BAUMSCHUTZSATZUNG

"Satzung zum Schutz des Baumbestandes" der 
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vom 18.11.2021 (Baumschutzsatzung).

4. BAU-, KUNST- UND BODENDENKMALE

Denkmalliste des Landkreises Nordwestmecklenburg, Stand 04.10.2022) innerhalb des 
Plangeltungsbereiches:
- Nr. 86 August-Bebel- -18, Siedlung.

5.

Teile des Geltungsbereiches des Plangebietes liegen innerhalb eines Risikogebietes 

III. HINWEISE

1. BAU-, KUNST- UND BODENDENKMALE

-V. In 
n glich zu benachrichtigen. Der 

Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten 

den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 
Anzeige.

2.

Mecklenburg-Vorpommern (Denkmalschutzgesetz DSchG M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. 
des Gesetzes vom 20. Juli 2006 (GVOBl. M-

Eintreffen von Mitarbeitern des Landesamt

den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 
Anzeige. Wird in ein Denkmal eingegriffen, so hat der Verursacher des Eingriffs alle 

chG M-V).
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Planungsstand: 16. Mai 2023 Entwurf - Beschlussvorlage 5

7.

Bemessungshochwasser NHN), 
sbau des Hochwasserschutzsystems ist als 

-Vorpommern zum Schutz von im 

Landes M-V (LWaG) von Redewisch bis Tarnewitz abgeschlossen, so dass der Schutz 

ausgeschlossen. Das Risiko ist durch den Bauherrn selbst zu tragen. Vorkehrungen 
Ge

Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG) ist jede Person, die durch Hochwasser 

und

anzupassen.
Das Land M- cht, 

Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, HWRM-
RL) in Kraft getreten. Im Rahmen der Umsetzung dieser Richtlinie wurden 
Hochwassergefahren 
http://www.lung.mv-
regierung.de/insite/cms/umwelt/wasser/hochwassserrisikomanagementrichtlinie.htm
bzw. im Kartenportal des LUNG unter https://www.Umweltkarten.mv-
regierung.de/atlas/script/index.php?nutzer=p3HWRMRL eingesehen werden. Das 
Extremereignis nach HWRM-RL (HQ 200 plus Versagen der 

einem Extremereignis wie dem Versagen der Hochwasserschutzanlagen, z.B. 
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